
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 5 

Kurztitel 

Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 189/1955 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 30/2018 

Typ 

BG 

§/Artikel/Anlage 

§ 49 

Inkrafttretensdatum 

17.05.2018 

Außerkrafttretensdatum 

31.12.2019 

Abkürzung 

ASVG 

Index 

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 

Beachte 
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Text 

Entgelt 

§ 49. (1) Unter Entgelt sind die Geld- und Sachbezüge zu verstehen, auf die der pflichtversicherte 
Dienstnehmer (Lehrling) aus dem Dienst(Lehr)verhältnis Anspruch hat oder die er darüber hinaus auf 
Grund des Dienst(Lehr)verhältnisses vom Dienstgeber oder von einem Dritten erhält. 

(2) Sonderzahlungen, das sind Bezüge im Sinne des Abs. 1, die in größeren Zeiträumen als den 
Beitragszeiträumen gewährt werden, wie zum Beispiel ein 13. oder 14. Monatsbezug, Weihnachts- oder 
Urlaubsgeld, Gewinnanteile oder Bilanzgeld, sind als Entgelt nur nach Maßgabe der Bestimmungen des 
§ 54 und der sonstigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, in denen die Sonderzahlungen 
ausdrücklich erfaßt werden, zu berücksichtigen. 

(3) Als Entgelt im Sinne des Abs. 1 und 2 gelten nicht: 

 1. Vergütungen des Dienstgebers an den Dienstnehmer (Lehrling), durch welche die durch 
dienstliche Verrichtungen für den Dienstgeber veranlaßten Aufwendungen des Dienstnehmers 
abgegolten werden (Auslagenersatz); hiezu gehören insbesondere Beträge, die den 
Dienstnehmern (Lehrlingen) als Fahrtkostenvergütungen einschließlich der Vergütungen für 
Wochenend(Familien)heimfahrten, Tages- und Nächtigungsgelder gezahlt werden, soweit sie 
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nach § 26 des Einkommensteuergesetzes 1988, BGBl. Nr. 400, nicht der 
Einkommensteuer(Lohnsteuer)pflicht unterliegen. § 26 des Einkommensteuergesetzes 1988 ist 
sinngemäß auch auf Vergütungen, die Versicherten nach § 4 Abs. 4 gezahlt werden, anzuwenden. 
Unter Tages- und Nächtigungsgelder fallen auch Vergütungen für den bei Arbeiten außerhalb des 
Betriebes oder mangels zumutbarer täglicher Rückkehrmöglichkeit an den ständigen Wohnort 
(Familienwohnsitz) verbundenen Mehraufwand, wie Bauzulagen, Trennungsgelder, 
Übernachtungsgelder, Zehrgelder, Entfernungszulagen, Aufwandsentschädigungen, Stör- und 
Außerhauszulagen uä.; sowie Tages- und Nächtigungsgelder nach § 3 Abs. 1 Z 16b des 
Einkommensteuergesetzes 1988; 

 2. Schmutzzulagen, soweit sie nach § 68 Abs. 1, 5 und 7 des Einkommensteuergesetzes 1988 nicht 
der Einkommensteuer(Lohnsteuer)pflicht unterliegen; 

(Anm.: Z 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 118/2015) 

 4. Umzugskostenvergütungen, soweit sie nach § 26 des Einkommensteuergesetzes 1988 nicht der 
Einkommensteuer(Lohnsteuer)pflicht unterliegen; 

 5. der Wert der Reinigung der Arbeitskleidung sowie der Wert der unentgeltlich überlassenen 
Arbeitskleidung, wenn es sich um typische Berufskleidung handelt; 

(Anm.: Z 6 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 118/2015) 

 7. Vergütungen, die aus Anlaß der Beendigung des Dienst(Lehr)verhältnisses gewährt werden, wie 
zum Beispiel Abfertigungen, Abgangsentschädigungen, Übergangsgelder; 

(Anm.: Z 8 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 118/2015) 

 9. Zuschüsse des Dienstgebers, die für die Zeit des Anspruches auf laufende Geldleistungen aus der 
Krankenversicherung gewährt werden, sofern diese Zuschüsse weniger als 50 v. H. der vollen 
Geld- und Sachbezüge vor dem Eintritt des Versicherungsfalles, wenn aber die Bezüge auf 
Grund gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Regelungen nach dem Eintritt des 
Versicherungsfalles erhöht werden, weniger als 50 v. H. der erhöhten Bezüge betragen; 

(Anm.: Z 10 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 118/2015) 

 11. freiwillige soziale Zuwendungen, das sind 

 a) Zuwendungen des Dienstgebers an den Betriebsratsfonds, weiters Zuwendungen zur 
Beseitigung von Katastrophenschäden, insbesondere Hochwasser-, Erdrutsch-, Vermurungs- 
und Lawinenschäden, 

 b) Zuwendungen des Dienstgebers für zielgerichtete, wirkungsorientierte, vom Leistungsangebot 
der gesetzlichen Krankenversicherung erfasste Gesundheitsförderung (Salutogenese) und 
Prävention sowie Impfungen, soweit diese Zuwendungen an alle DienstnehmerInnen oder 
bestimmte Gruppen seiner DienstnehmerInnen gewährt werden, 

 c) Zuwendungen des Dienstgebers für das Begräbnis des Dienstnehmers/der Dienstnehmerin 
oder dessen/deren (Ehe-)Partners/(Ehe-)Partnerin oder dessen/deren Kinder im Sinne des 
§ 106 EStG 1988, 

 d) Zuschüsse des Dienstgebers für die Betreuung von Kindern bis höchstens 1 000 € pro Kind 
und Kalenderjahr, die der Dienstgeber allen Dienstnehmer/inne/n oder bestimmten Gruppen 
seiner DienstnehmerInnen gewährt, wenn die weiteren Voraussetzungen nach Abs. 9 
vorliegen; 

 12. freie oder verbilligte Mahlzeiten, die der Dienstgeber an nicht in seinen Haushalt aufgenommene 
DienstnehmerInnen zur Verköstigung am Arbeitsplatz freiwillig gewährt; Gutscheine für 
Mahlzeiten gelten bis zu einem Wert von 4,40 Euro pro Arbeitstag nicht als Entgelt, wenn sie nur 
am Arbeitsplatz oder in einer Gaststätte zur dortigen Konsumation eingelöst werden; können die 
Gutscheine auch zur Bezahlung von Lebensmitteln verwendet werden, die nicht sofort 
konsumiert werden müssen, so gelten sie bis zu einem Betrag von 1,10 Euro pro Arbeitstag nicht 
als Entgelt; 

 13. Getränke, die der Dienstgeber zum Verbrauch im Betrieb unentgeltlich oder verbilligt abgibt; 

(Anm.: Z 14 und 15 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 118/2015) 

 16. die Benützung von Einrichtungen und Anlagen, die der Dienstgeber allen Dienstnehmern oder 
bestimmten Gruppen seiner Dienstnehmer zur Verfügung stellt (zum Beispiel Erholungs- und 
Kurheime, Kindergärten, Betriebsbibliotheken, Sportanlagen, betriebsärztlicher Dienst); 

 17. die Teilnahme an Betriebsveranstaltungen (zum Beispiel Betriebsausflüge, kulturelle 
Veranstaltungen, Betriebsfeiern) bis zur Höhe von 365 € jährlich und die hiebei empfangenen 
Sachzuwendungen bis zur Höhe von 186 € jährlich sowie aus Anlass eines 
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DienstnehmerInnenjubiläums oder eines Firmenjubiläums gewährte Sachzuwendungen bis zur 
Höhe von 186 € jährlich; 

 18. a) Aufwendungen des Dienstgebers für die Zukunftsicherung seiner Dienstnehmer, soweit diese 
Aufwendungen für alle Dienstnehmer oder bestimmte Gruppen seiner Dienstnehmer getätigt 
werden oder dem Betriebsratsfonds zufließen und für den einzelnen Dienstnehmer 300 € 
jährlich nicht übersteigen; 

 b) Beiträge, die DienstgeberInnen für ihre (freien) DienstnehmerInnen im Sinne des § 2 Z 1 des 
Betriebspensionsgesetzes oder im Sinne der §§ 6 und 7 BMSVG oder vergleichbarer 
österreichischer Rechtsvorschriften leisten, soweit diese Beiträge nach § 4 Abs. 4 Z 1 lit. c 
oder Z 2 lit. a EStG 1988 oder nach § 26 Z 7 EStG 1988 nicht der 
Einkommen(Lohn)steuerpflicht unterliegen; 

 c) der Vorteil aus der unentgeltlichen oder verbilligten Abgabe von Beteiligungen am 
Unternehmen des Dienstgebers oder an mit diesem verbundenen Konzernunternehmen, soweit 
dieser Vorteil nach § 3 Abs. 1 Z 15 lit. b EStG 1988 einkommensteuerbefreit ist; 

 d) der Vorteil aus der unentgeltlichen oder verbilligten Abgabe von Aktien an 
Arbeitgebergesellschaften nach § 4d Abs. 5 Z 1 EStG 1988 durch diese selbst oder durch eine 
Mitarbeiterbeteiligungsstiftung nach § 4d Abs. 4 EStG 1988 bis zu einem Betrag von 4 500 € 
jährlich, soweit dieser Vorteil nach § 3 Abs. 1 Z 15 lit. c EStG 1988 einkommensteuerbefreit 
ist; 

 e) der Vorteil aus der unentgeltlichen oder verbilligten treuhändigen Verwahrung und 
Verwaltung von Aktien durch eine Mitarbeiterbeteiligungsstiftung nach § 4d Abs. 4 
EStG 1988 für ihre Begünstigten; 

 f) der Vorteil aus Zuwendungen einer Belegschaftsbeteiligungsstiftung im Sinne des § 4d Abs. 3 
EStG 1988, die nach § 26 Z 8 EStG 1988 nicht zu den Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit gehören und nach § 27 Abs. 5 Z 7 EStG 1988 als Einkünfte aus der Überlassung von 
Kapital im Sinne von § 27 Abs. 2 EStG 1988 gelten. 

 19. Zinsenersparnisse bei zinsverbilligten oder unverzinslichen Dienstgeberdarlehen, soweit das 
Darlehen 7 300 € nicht übersteigt; 

 20. die Beförderung der Dienstnehmer zwischen Wohnung und Arbeitsstätte auf Kosten des 
Dienstgebers sowie der Ersatz der tatsächlichen Kosten für Fahrten des Dienstnehmers zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte mit Massenbeförderungsmitteln; 

 21. in dem an freigestellte Mitglieder des Betriebsrates sowie an Dienstnehmer im Krankheitsfalle 
fortgezahlten Entgelt enthaltene Zulagen, Zuschläge und Entschädigungen, die nach den Z 1 bis 
20 nicht als Entgelt gelten; 

 22. das Teilentgelt, das Lehrlingen vom Lehrberechtigten nach § 17a des Berufsausbildungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 142/1969, in der Fassung des Art. IV Z 2 des Entgeltfortzahlungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 399/1974, zu leisten ist; 

 23. Beträge, die vom Dienstgeber im betrieblichen Interesse für die Ausbildung oder Fortbildung des 
Dienstnehmers aufgewendet werden; unter den Begriff Ausbildungskosten fallen nicht 
Vergütungen für die Lehr- und Anlernausbildung; 

(Anm.: Z 24 und 25 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 118/2015) 

 26. Entgelte der Ärzte für die Behandlung von Pfleglingen der Sonderklasse (einschließlich 
ambulatorischer Behandlung), soweit diese Entgelte nicht von einer Krankenanstalt im eigenen 
Namen vereinnahmt werden; 

 26a. Entgelte für die Tätigkeit als Notarzt/Notärztin im landesgesetzlich geregelten Rettungsdienst, 
sofern diese Tätigkeit weder den Hauptberuf noch die Hauptquelle der Einnahmen bildet; 

 27. für Au-pair-Kräfte nach Abs. 8 neben dem Wert der vollen freien Station samt Verpflegung jene 
Beträge, die der Dienstgeber für ihren privaten Krankenversicherungsschutz und für ihre 
Teilnahme an Sprachkursen und kulturellen Veranstaltungen aufwendet; 

 28. pauschale Reiseaufwandsentschädigungen, die Sportvereine (Sportverbände) an SportlerInnen 
oder Schieds(wettkampf)richterInnen oder SportbetreuerInnen (z. B. TrainerInnen, Masseure und 
Masseurinnen) leisten, und zwar bis zu 60 € pro Einsatztag, höchstens aber 540 € pro 
Kalendermonat der Tätigkeit, sofern diese nicht den Hauptberuf und die Hauptquelle der 
Einnahmen bildet und Steuerfreiheit nach § 3 Abs. 1 Z 16c zweiter Satz EStG 1988 zusteht; 

 29. der geldwerte Vorteil nach § 50 Abs. 3 aus dem kostenlosen oder verbilligten Bezug von Waren 
oder Dienstleistungen, die der Dienstgeber oder ein mit dem Dienstgeber verbundenes 
Konzernunternehmen im allgemeinen Geschäftsverkehr anbietet (MitarbeiterInnenrabatt), wenn 
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 a) der MitarbeiterInnenrabatt allen oder bestimmten Gruppen von Dienstnehmer/inne/n 
eingeräumt wird, 

 b) die kostenlos oder verbilligt bezogenen Waren oder Dienstleistungen von den 
Dienstnehmer/inne/n weder verkauft noch zur Einkünfteerzielung verwendet und nur in einer 
solchen Menge gewährt werden, die einen Verkauf oder eine Einkünfteerzielung tatsächlich 
ausschließen, und 

 c) der MitarbeiterInnenrabatt im Einzelfall 20% nicht übersteigt oder – soweit dies nicht zur 
Anwendung kommt – der Gesamtbetrag der MitarbeiterInnenrabatte 1 000 Euro im 
Kalenderjahr nicht übersteigt. 

(4) Der Hauptverband kann, wenn dies zur Wahrung einer einheitlichen Beurteilung der 
Beitragspflicht bzw. Beitragsfreiheit von Bezügen dient, nach Anhörung der Interessenvertretungen der 
Dienstnehmer und Dienstgeber feststellen, ob und inwieweit Bezüge im Sinne des Abs. 3 Z 1, 2, 6 oder 
11 nicht als Entgelt im Sinne des Abs. 1 gelten. Die Feststellung hat auch das Ausmaß (Höchstausmaß) 
der Bezüge bzw. Bezugsteile zu enthalten, das nicht als Entgelt im Sinne des Abs. 1 gilt. Derartige 
Feststellungen sind im Internet zu verlautbaren und für alle Sozialversicherungsträger und Behörden 
verbindlich. Die Feststellungen sind rückwirkend ab dem Wirksamkeitsbeginn der zugrundeliegenden 
Regelungen im Sinne des Abs. 3 vorzunehmen. 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 sind auf den Arbeitsverdienst der im § 44 Abs. 1 Z 4 
bezeichneten Personen sinngemäß anzuwenden. Die besonderen Lohnzuschläge (Unkostenzuschläge) 
gelten jedoch bei den Heimarbeitern, soweit sie 10 v. H. des Entgelts nicht übersteigen, bei den den 
Heimarbeitern arbeitsrechtlich gleichgestellten Personen (Zwischenmeister, Stückmeister), soweit sie 
25 v. H. des Entgelts nicht übersteigen, nicht als Entgelt im Sinne der Abs. 1 und 2. Bei den 
Zwischenmeistern (Stückmeistern) gelten ferner die Beträge, die von diesen Personen an die in ihrem 
Betrieb beschäftigten Dienstnehmer und Heimarbeiter als Arbeitslohn gezahlt werden, ferner die 
Dienstgeberanteile am Sozialversicherungsbeitrag (Arbeitslosenversicherungsbeitrag), der 
Dienstgeberanteil am Wohnbauförderungsbeitrag, der Dienstgeberbeitrag nach den besonderen 
Vorschriften über den Familienlastenausgleich und der Entgeltfortzahlungsbeitrag nach dem 
Entgeltfortzahlungsgesetz nicht als Entgelt im Sinne der Abs. 1 und 2. Über das im zweiten Satz 
bestimmte Ausmaß hinaus werden besondere Lohnzuschläge (Unkostenzuschläge) nur dann als nicht zum 
Entgelt gehörend anerkannt, wenn und insoweit sich der Grund von Nachweisungen im Einzelfall bei 
sinngemäßer Anwendung des Abs. 3 als gerechtfertigt erweist. 

(6) Die Versicherungsträger, die Verwaltungsbehörden, das Bundesverwaltungsgericht und die 
Landesverwaltungsgerichte sind an rechtskräftige Entscheidungen der Gerichte, in denen 
Entgeltansprüche des Dienstnehmers (Lehrlings) festgestellt werden, gebunden. Dieser Bindung steht die 
Rechtskraft der Beitragsvorschreibung nicht entgegen. Diese Bindung tritt nicht ein, wenn der 
gerichtlichen Entscheidung kein streitiges Verfahren vorangegangen ist oder ein Anerkenntnisurteil 
gefällt oder ein gerichtlicher Vergleich geschlossen wurde. Die Gerichte erster Instanz haben je eine 
Ausfertigung der rechtskräftigen Entscheidungen über Entgeltansprüche von Dienstnehmern (Lehrlingen) 
binnen vier Wochen ab Rechtskraft an die Gebietskrankenkasse jenes Landes zu übersenden, in dem der 
Sitz des Gerichtes liegt; gleiches gilt für gerichtliche Vergleiche über die genannten Ansprüche. 

(7) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales kann nach Anhörung des 
Hauptverbandes und der Interessenvertretungen der Dienstnehmer und der Dienstgeber für folgende 
Gruppen von Dienstnehmern und ihnen gleichgestellte Personen gemäß § 4 Abs. 4 feststellen, ob und 
inwieweit pauschalierte Aufwandsentschädigungen nicht als Entgelt im Sinne des Abs. 1 gelten, sofern 
die jeweilige Tätigkeit nicht den Hauptberuf und die Hauptquelle der Einnahmen bildet: 

 1. im Sport- und Kulturbereich Beschäftigte; 

 2. Lehrende an Einrichtungen, die 

 a) vorwiegend Erwachsenenbildung im Sinne des § 1 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die 
Förderung der Erwachsenenbildung und des Volksbüchereiwesens aus Bundesmitteln, BGBl. 
Nr. 171/1973, betreiben; 

 b) vom Arbeitsmarktservice mit der Erbringung von Dienstleistungen betraut sind, hinsichtlich 
dieser Dienstleistungen; 

die in der Kundmachung BGBl. II Nr. 228/2001 genannten Einrichtungen einschließlich ihrer 
Institutionen gelten jedenfalls als Einrichtungen nach lit. a; 

 3. Beschäftigte, die in Unternehmen, die mindestens wöchentlich erscheinende periodische 
Druckwerke, die auf Grund ihres Inhaltes über den Kreis der reinen Fachpresse hinausreichen 
sowie vorwiegend der politischen, allgemeinen, wirtschaftlichen und kulturellen Information und 
Meinungsbildung dienen und weder Kundenzeitschriften noch Presseorgane von 
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Interessenvertretungen sein dürfen, herstellen oder vertreiben, diese periodischen Druckwerke 
vertreiben oder zustellen. 

(8) Au-pair-Kräfte im Sinne des Abs. 3 Z 27 sind Personen, die 

 – mindestens 18 und höchstens 28 Jahre alt und keine österreichischen StaatsbürgerInnen sind, 

 – sich zum Zweck einer Au-pair-Tätigkeit, die der Vervollkommnung der Kenntnisse der 
deutschen Sprache und dem Kennenlernen der österreichischen Kultur dient, in Österreich 
aufhalten, 

 – eine dem Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz unterliegende und höchstens zwölf Monate 
dauernde Beschäftigung im Haushalt einer Gastfamilie ausüben, 

 – in die Hausgemeinschaft aufgenommen sind und 

 – im Rahmen ihres Beschäftigungsverhältnisses Kinder der Gastfamilie betreuen. 

Sofern § 1 Z 10 der Ausländerbeschäftigungsverordnung, BGBl. Nr. 609/1990, anzuwenden ist, 
muss eine entsprechende Anzeigebestätigung des Arbeitsmarktservice und erforderlichenfalls eine gültige 
Aufenthaltsbewilligung vorliegen. 

(9) Die weiteren Voraussetzungen für die Ausnahme der Zuschüsse nach Abs. 3 Z 11 lit. d vom 
Entgelt liegen vor, wenn 

 1. die Betreuung ein Kind im Sinne des § 106 Abs. 1 EStG 1988 betrifft, für das dem 
Dienstnehmer/der Dienstnehmerin selbst der Kinderabsetzbetrag (§ 33 Abs. 3 EStG 1988) für 
mehr als sechs Monate im Kalenderjahr zusteht; 

 2. das Kind zu Beginn des Kalenderjahres das zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat; 

 3. die Betreuung in einer öffentlichen institutionellen Kinderbetreuungseinrichtung oder in einer 
privaten institutionellen Kinderbetreuungseinrichtung erfolgt, die den landesgesetzlichen 
Vorschriften über Kinderbetreuungseinrichtungen entspricht, oder durch eine pädagogisch 
qualifizierte Person, ausgenommen haushaltszugehörige Angehörige; 

 4. der Zuschuss direkt an die Betreuungsperson, direkt an die Kinderbetreuungseinrichtung oder in 
Form von Gutscheinen geleistet wird, die nur bei institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen 
eingelöst werden können; 

 5. der Dienstnehmer/die Dienstnehmerin dem Dienstgeber unter Anführung der 
Versicherungsnummer (§ 31 Abs. 4 Z 1) oder der Kennnummer der Europäischen 
Krankenversicherungskarte (§ 31a Abs. 7) des Kindes erklärt, dass die Voraussetzungen für 
einen Zuschuss vorliegen und er/sie selbst von keinem anderen Dienstgeber einen Zuschuss für 
dieses Kind erhält. Der Dienstgeber hat die Erklärung des Dienstnehmers/der Dienstnehmerin 
zum Lohnkonto (§ 76 EStG 1988) zu nehmen. Änderungen der Verhältnisse muss der 
Dienstnehmer/die Dienstnehmerin dem Dienstgeber innerhalb eines Monats melden. Ab dem 
Zeitpunkt dieser Meldung hat der Dienstgeber die geänderten Verhältnisse zu berücksichtigen. 

Anmerkung 

ÜR: Art. 79 Abs. 2, BGBl. I Nr. 135/2009 
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